
Das Oberste Gericht hat in seinem Urteil 
vom 24. April 197029 auch zu dieser Frage 
Stellung genommen und erklärt, daß die 
Zeugenpflicht vorgeht, wenn die Aussage 
eines als gesellschaftlicher Ankläger oder 
Verteidiger beauftragten Bürgers zur all
seitigen Feststellung der Wahrheit notwen
dig erscheint. So hat das Oberste Gericht 
in dieser Entscheidung betont, daß das Ge
richt mit dem beauftragenden Kollektiv 
Verbindung aufnehmen kann, um die Auf
hebung einer bereits erfolgten Beauftra
gung zu erreichen, und daß der Beschluß 
über die Zulassung des gesellschaftlichen 
Anklägers oder gesellschaftlichen Vertei
digers vor der Zeugenvernehmung aufge
hoben werden muß, da eine gleichzeitige 
Verwirklichung beider prozessualer Funk
tionen unzulässig ist. Strittig bleibt die 
Frage, ob das Gericht den Zulassungs
beschluß nur auf Antrag des beauftragen
den Kollektivs aufheben kann (§ 197 
Abs. 6) oder ob es in diesem Fall keines 
Antrags bedarf, da die Zeugenpflicht kraft 
Gesetzes absoluten Vorrang hat.

Die Rechte gesellschaftlicher Ankläger 
und gesellschaftlicher Verteidiger und damit 
ihre Stellung im Strafverfahren sind in § 54 
und in einer Anzahl weiterer Normen der 

' StPO einheitlich gestaltet. Ausgehend von 
dieser einheitlichen prozessualen Stellung 
gesellschaftlicher Ankläger und gesell
schaftlicher Verteidiger werden in den 
§§ 55 und 56 die Unterschiede in ihrer Mit
wirkung und die Spezifik ihrer prozessu
alen Funktionen herausgearbeitet. So soll 
ein gesellschaftlicher Ankläger beauftragt 
werden, wenn eine schwerwiegende Straf
tat begangen worden ist oder die strafer^- 
schwerenden Umstände eindeutig überwie
gen, während ein gesellschaftlicher Vertei
diger beauftragt werden soll, wenn eine 
weniger schwerwiegende Straftat begangen 
wurde oder • die schuldmindernden Um
stände besonders betont werden sollen.

Die Beauftragung eines gesellschaftli
chen Anklägers oder eines gesellschaftli
chen Verteidigers ist also nicht von der Art 
und Schwere der Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit abhängig, 
die im gesellschaftlichen Auftrag beantragt 
werden sollen. Die Mitwirkung gesell
schaftlicher Ankläger beschränkt sich bei
spielsweise nicht auf Verfahren, die Ver
brechen zum Gegenstand haben; anderer
seits ist die Tätigkeit gesellschaftlicher Ver

teidiger nicht auf Verfahren begrenzt, de
ren Gegenstand ein Vergehen bildet. Im 
Mittelpunkt des Auftrages eines gesell
schaftlichen Anklägers steht die Darlegung 
der belastenden, die strafrechtliche Verant
wortlichkeit begründenden oder verschär
fenden Faktoren; der gesellschaftliche Ver
teidiger legt dagegen vor allem entlastende, 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit aus
schließende und mindernde Fakten dar. 
Beide müssen sich in ihrer Mitwirkung von 
den Grundsätzen der Wahrheit und der 
Sachlichkeit leiten lassen. Ihr Vorbringen 
soll das Ergebnis der Beratung im beauf
tragenden Kollektiv und selbstverständlich 
das Ergebnis der gerichtlichen Beweisauf
nahme berücksichtigen. Auch der gesell
schaftliche Beauftragte ist an seinen Auf-, 
trag, d. h. an die Festlegung des gesell
schaftlichen Organs oder Kollektivs gebun
den. Werden in der gerichtlichen Hauptver
handlung wesentlich neue Fakten bekannt, 
die das gesellschaftliche Organ oder Kol
lektiv bei seiner Entscheidung über die Be
auftragung nicht berücksichtigen konnte, 
darf der gesellschaftliche Ankläger bzw. 
Verteidiger seine Funktion nicht einfach 
wechseln. Die §§ 55 und 56 gewähren dem 
gesellschaftlichen Beauftragten die Mög
lichkeit, vom gesellschaftlichen Auftrag zu
rückzutreten, sofern in der Hauptverhand
lung wesentliche neue Umstände festge
stellt worden sind, die im Gegensatz zu 
seinem Auftrag stehen. Daß ein gesell
schaftlicher Verteidiger die Funktion des 
gesellschaftlichen Anklägers übernimmt, ist 
nicht möglich. •

Die Zusammenarbeit der Organe der 
Strafrechtspflege mit den beauftragenden 
gesellschaftlichen Organen und Kollektiven 
sowie mit den Beauftragten wird von dem 
Grundsatz der Kameradschaftlichkeit und 
Hilfe, aber auch dem der unbedingten Ach
tung der Unabhängigkeit und Eigenverant
wortlichkeit der gesellschaftlichen Gremien 
charakterisiert. Paragraph 54 Abs. 3 ver
pflichtet die Organe der Strafrechtspflege, 
die gesellschaftlichen Ankläger und Vertei
diger im Interesse der aktiven Wahrneh- * S.
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